
 
 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Rotenburg (Wümme) über die 

Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen vom 05.07.2012 
 
 
Gemäß §§ 10 und 12 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010, in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg 
(Wümme) in seiner Sitzung am 17.12.2014 folgende Änderung der Satzung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen beschlossen: 
 
1. In § 1 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt: 
 

(5) Die vom Landkreis Rotenburg (Wümme) bestellten Leitenden Notärzte 
erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung von 750,00 € und im Einsatzfall 
für einen Einsatz bis zu 3 Stunden eine Einsatzpauschale in Höhe von 250,00 €. 
Ab der 4. Einsatzstunde erhält der Leitende Notarzt zusätzlich 50,00 € pro 
Stunde, wobei die maximale Einsatzdauer 12 Stunden beträgt. 
Wird ein Leitender Notarzt auf Anforderung der Einsatzleitstelle für Feuerwehr 
und Rettungsdienst als zusätzlicher Notarzt tätig, erhält er eine Entschädigung 
von 50 € je Einsatzstunde. 
 

 
2. Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
Rotenburg (Wümme), den 
 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 
(Luttmann) 
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